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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in unserem aktuellen Newsletter bieten wir Ihnen Informationen zu folgenden Themen: 
 

• Chesar - das neue Tool für die Stoffsicherheitsbeurteilung und -berichterstattung 
• Informationsveranstaltung CLP – Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
• Liste der für 2010 geplanten Registrierungen 
• Neue Beschränkungen in Anhang XVII REACH 
• Acrylamid in REACH-Kandidatenliste aufgenommen 
• Neue, aktualisierte und übersetzte ECHA-Anleitungen 
• Neue Mitarbeiterin im REACH & CLP Helpdesk 

 

Chesar - das neue Tool für die Stoffsicherheitsbeurteilung 
Chesar, das neue Tool für die Stoffsicherheitsbeurteilung und -berichterstattung, ist jetzt 
einsatzbereit. Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting Tool) ist ein Hilfsmittel, 
das Unternehmen für ihre Stoffsicherheitsbeurteilungen (CSA) und Stoffsicherheitsberichte 
(CSR) einsetzen können, die nach der REACH-Verordnung für Stoffe erstellt werden 
müssen, die in Mengen von mehr als 10 Tonnen pro Jahr hergestellt bzw. eingeführt werden. 
Das Tool kann kostenlos von der CHESAR-Internetseite heruntergeladen werden. 

 

Informationsveranstaltung CLP 
Die letzte von insgesamt vier Informationsveranstaltungen des REACH & CLP Helpdesk 
Luxemburg zur neuen europäischen Regelung CLP zur Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von gefährlichen Stoffen und Gemischen findet am Donnerstag, 3. Juni 2010 
von 16 bis 17:30 Uhr in der Chambre de Commerce (7, rue Alcide de Gasperi, Luxemburg-
Kirchberg) statt. Die Veranstaltung ist in französischer Sprache. Details zur Anmeldung 
finden Sie hier. 

 

Neue Liste der für 2010 geplanten Registrierungen 
Nachgeschaltete Anwender von Stoffen können jetzt überprüfen, ob die für sie 
entscheidenden chemischen Stoffe rechtzeitig registriert werden. Die ECHA hat hierzu eine 
Liste aller chemischen Stoffe veröffentlicht, die nach Angaben der Unternehmen bis zur 
REACH-Frist 2010 registriert werden sollen. Sollte die für 2010 erforderliche Registrierung 
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eines Stoffes nicht erfolgen, ist die Herstellung bzw. der Vertrieb dieses Stoffes in der EU 
nach dem 30. November illegal. Es ist somit wichtig, dass nachgeschaltete Anwender die 
Liste einsehen, um sicherzugehen, dass ihre gefährlichen Stoffe und ihre Stoffe, die in 
großen Mengen hergestellt oder eingeführt werden, hier aufgeführt sind (geringere Mengen 
und weniger gefährliche Stoffe müssen dieses Jahr nicht mehr registriert werden). Sie finden 
die Liste der für 2010 geplanten Registrierungen hier. 

 

Neue Beschränkungen in Anhang XVII REACH 
Durch die Verordnung (EU) 276/2010 der Kommission wurden in Anhang XVII der REACH-
Verordnung neue Beschränkungen für Dichlormethan, Lampenöle und flüssige Grillanzünder 
sowie zinnorganische Verbindungen eingefügt. Details zu diesen neuen Beschränkungen 
finden Sie in der Verordnung. 

 

Neue, aktualisierte und übersetzte ECHA-Anleitungen 
Neue, aktualisierte und übersetzte Anleitungen sind auf der ECHA-Internetseite verfügbar: 

• Neue Praxisanleitungen für Unternehmen zur Einhaltung von REACH zur 
Berichterstattung über in-vitro-Daten, qualifizierte Studienzusammenfassungen, die 
Beweiskraft der Daten, Datenverzicht, (Q)SAR, Analogien und Stoffgruppen und zur 
Änderung der Rechtperson (in englischer Sprache) 

• Eine neue Leitlinie zu Abfall und recycelten Stoffen für Unternehmen, die Stoffe 
recyceln und rückgewinnen (in englischer Sprache) 

• Eine neue Anleitung zu den Ausnahmen von der Registrierungspflicht nach Anhang V 
(in englischer Sprache) 

• Aktualisierte Kapitel zur Abschätzung der Verbraucherexposition (R.15) und zum 
System der Verwendungsdeskriptoren (R.12) der Leitlinien zu 
Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung (in englischer Sprache) 

• Übersetzung des Navigator-Tools in 20 EU-Sprachen (deutsche Fassung hier). 

 

Acrylamid in REACH-Kandidatenliste aufgenommen 
Acrylamid (EC-Nr. 201-173-7, CAS-Nr. 79-06-1) wurde nachträglich von der Europäischen 
Chemikalienagentur in die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe aufgenommen 
(Kandidatenliste für Zulassungspflicht). Weitere Informationen finden Sie in der 
Presseerklärung der ECHA. 

 

Neue Mitarbeiterin im REACH & CLP Helpdesk 
Seit einigen Wochen wird unser Helpdesk-Team durch die Chemikerin Virginie Piaton 
verstärkt. Sie bringt mehrjährige Erfahrung in einem KMU der Chemiebranche mit und wird 
sich schwerpunktmäßig um das Thema CLP kümmern. 
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